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In der am 1. November 2009 in Kraft tretenden tariflichen
Neuregelung für den Sozial- und Erziehungsdienst wurden
dieTätigkeitsmerkmale aus der Vergütungsordnung des BAT
weitgehend übernommen.
Es gab keine Möglichkeit, mit der Vereinigung kommunaler
Arbeitgeberverbände (VKA) über neue, die bisherige Rege-
lung aus dem Jahr 1991 ersetzendeTätigkeitsmerkmal zu
verhandeln. Somit muss man in den nächsten Jahren in Kauf
nehmen, dass an vielen Stellen Unklarheiten auftreten werden.

Lediglich an zwei Stellen gab es Ergänzungen: Im Bereich der
Sozialarbeit wurde ein neues Tätigkeitsmerkmal (S 14) vereinbart.
Für Leitungen von Kindertagesstätten, von Kindertagesstätten
für behinderte Menschen sowie von Erziehungsheimen gibt es
neue Regelungen, die das Risiko der Herabgruppierung aufgrund
sinkender Platzzahlen etwas abmildern.

Bei der Überleitung in die neue Entgeltordnung und die neue
Entgelttabelle sind die Tätigkeitsmerkmale nur insoweit von Be-
deutung, als es um die Überleitung in das neue Tätigkeitsmerk-
mal S 14 geht. Ansonsten wird die im Oktober bestehende
Eingruppierung inhaltsgleich in die neue Entgeltstruktur und die
neue Entgelttabelle übergeleitet.
Eine Neubewertung der Tätigkeit oder Überprüfung der Eingrup-
pierung findet zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Eine im Oktober
2009 praktizierte übertarifliche Eingruppierung wird auch in der
neuen Entgeltordnung unverändert fortgesetzt.

Die GEW bietet für ihre Mitglieder eine kostenlose individuelle
Beratung zur Anwendung der Tätigkeitsmerkmale und zur korrek-
ten Eingruppierung an. In Streitfällen mit dem Arbeitgeber ge-
währt sie Rechtsschutz und vertritt ihre Mitglieder vor dem
Arbeitsgericht.



DieTätigkeitsmerkmale und die dazu gehörenden Protokoll-
notizen im Wortlaut:

Anhang zu Anlage CTVöD VKA -
BesondererTeil Verwaltung,Abschnitt VIII,
Sonderregelung § 56

S 2
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerin-
nen/Kinderpflegern mit staatlicher Anerkennung. (Hierzu Protokol-
lerklärung Nr. 1)1

S 3
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung

oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 4
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung

oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit
schwierigen fachlichen Tätigkeiten. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 1 und 2)

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abge-
schlossener Berufsausbildung. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern mit
staatlicher Anerkennung. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1
und 3)1

S 5
1. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abge-

schlossener Berufsausbildung als Leiterinnen/Leiter von Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für
behinderte Menschen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung, die durch ausdrückliche Anordnung
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1(Anmerkung der GEW: Gemeint sind Personen ohne oder mit nicht ausreichender Ausbildung, die in dieser
Tätigkeit beschäftigt sind.)
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als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von
Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten
für behinderte Menschen der Entgeltgruppe S 10 Fallgruppe 3
bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4)

S 6
Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

S 7
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40
Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8
und 9)

S 8
1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und ent-

sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tä-
tigkeiten. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6)

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung
und entsprechender Tätigkeit. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 1 und 7)

3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeiste-
rinnen/Industriemeister oder Gärtnermeisterinnen/ Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungs- dienst als Leiterinnen/
Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder
Werkstätten für behinderte Menschen. (Hierzu Protokollerklä-
rung Nr. 1)

4. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterin-
nen/Industriemeister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister
im handwerklichen Erziehungsdienst, die durch ausdrückliche



Anordnung als ständige Vertreterin/Vertreter von Leiterinnen/
Leitern von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten
oder Werkstätten für behinderte Menschen der Entgeltgruppe
S 13 Fallgruppe 6 bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 1 und 4)

5. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/ Sozialar-
beitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatli-
cher Anerkennung (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)1

S 9
1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und ent-

sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden
Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der
Entgeltgruppe S 8 Fallgruppe 1. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 1, 3 und 5)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 4 und 8)

S 10
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen
bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeiste-
rinnen/Industriemeister oder Gärtnermeisterinnen/ Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst als Leiterinnen/
Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für behinderte Menschen. (Hierzu
Protokollerklärung Nr. 1)
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S 11
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-
nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-
nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten. (Hierzu Proto-
kollerklärungen Nrn. 1 und 11)

S 13
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plät-
zen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für
behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kin-
der und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von minde-
stens 40 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungs-
heimen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4
und 10)



6. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeiste-
rinnen/Industriemeister oder Gärtnermeisterinnen/ Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst als Leiterinnen/
Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder
Werkstätten für behinderte Menschen, die sich durch den
Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes wesent-
lich aus der Entgeltgruppe S 10 Fallgruppe 3 herausheben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 14
Sozialarbeiterinnen/ Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/So-
zialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender
Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des
Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familienge-
richt bzw. Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche
zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen
Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbrin-
gung von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind
(z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der Städte,
Gemeinden und Landkreise).

S 15
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
130 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn.
4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für
behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder
und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX
oder für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
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schwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von minde-
stens 70 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen
Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte als Leiterin/Leiter von Erziehungsheimen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10)

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-
hungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
50 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1,
4, 9 und 10)

7. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/
Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt-
gruppe S 12 heraushebt. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 16
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
180 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn.
4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für
behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder-
und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinderta-
gesstätten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX
oder für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-



schwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
90 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4,
8 und 9)

S 17
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für
behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder
und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen mit
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9 und 10)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungshei-
men mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen
bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9 und 10)

5. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-
nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12
heraushebt.(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

6. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen/Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten und Psychagoginnen/Psycha-
gogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter
Prüfung und entsprechender Tätigkeit.

S 18
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen mit

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9 und 10)

2. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagogin-
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nen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das
Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der
Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 heraushebt. (Hierzu Proto-
kollerklärung Nr. 1)

Protokollerklärungen:

1. 1Die/Der Beschäftigte – ausgenommen die/der Beschäftigte
bzw. Meisterin/Meister im handwerklichen Erziehungsdienst
– erhält für die Dauer der Tätigkeit in einem Erziehungsheim,
einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von
61,36 Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend be-
hinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum
Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig unter-
gebracht sind; sind nicht überwiegend solche Personen ständig
untergebracht, beträgt die Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für
die/den Beschäftigte/n bzw. Meisterin/Meister im handwerkli-
chen Erziehungsdienst in einem Heim im Sinne des Satzes 1
erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 3Die
Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte
einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts
nach § 21 haben. 4Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes
(§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B.
a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im

Sinne des § 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,
b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z.B. in Rand-

zeiten,
c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen,

denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung
behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind)
mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behin-
derten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen
der Kindertagesbetreuung,

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne
des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Jugend-



lichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,
e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.

3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern gilt
auch die Tätigkeit in Schulkindergärten, Vorklassen oder Ver-
mittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kinder und die Be-
treuung von über 18-jährigen Personen (z.B. in Einrichtungen
für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für
Obdachlose).

4. Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterin-
nen/Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.

5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch
a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hort-

ner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung,
b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in

Kinderkrippen tätig sind, eingruppiert.

6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B. die
a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen,

denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung
behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind)
mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behin-
derten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen
der Kindertagesbetreuung,

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne
des § 2 SGB IX oder von Kindern und Jugendlichen mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,
d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,
e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier

Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 6,
f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit

einrichtungsübergreifenden Aufgaben.

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher
Anerkennung sind Beschäftigte zu verstehen, die einen nach
Maßgabe der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und
Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für
Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen
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Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur
Führung der Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilpä-
dagogin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben.

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen,
Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und
Kindertageseinrichtungen der örtlichen Kindererholungsfürsorge.

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige
Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31.
Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 2Eine Unter-
schreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze
von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine
Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maß-
nahmen (z.B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur
Herabgruppierung. 4Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen
infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt.

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behin-
derte Kinder oder Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder
Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten ständig untergebracht sind.

11. Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten

Personen,
c) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heim-

bewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heim-
bewohnerinnen/Heimbewohner,

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende
Fürsorge für ehemalige Strafgefangene

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens
der Entgeltgruppe S 9.

12. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem
Abschluss Diplompädagogin/Diplompädagoge, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozial-
pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung aus-
üben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.“
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Unsere Anschriften

GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7
70176 Stuttgart
Telefon 07 11/2 10 30-0
Fax 07 11/2 10 30-45
www.gew-bw.de
info@gew-bw.de

GEW Bayern
Schwanthaler Straße 64
80336 München
Telefon 0 89/54 40 81-0
Fax 089/5 38 94 87
www.gew-bayern.de
info@gew-bayern.de

GEW Berlin
Ahornstraße 5
10787 Berlin
Telefon 0 30/21 99 93-0
Fax 0 30/21 99 93-50
www.gew-berlin.de
info@gew-berlin.de

GEW Brandenburg
Alleestraße 6a
14469 Potsdam
Tel. 03 31/2 71 84-0
Fax 03 31/2 71 84-30
www.gew-brandenburg.de
info@gew-brandenburg.de

GEW Bremen
Löningstraße 35
28195 Bremen
Telefon 04 21/3 37 64-0
Fax 04 21/3 37 64-30
www.gew-bremen.de
info@gew-hb.de

GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg
Telefon 0 40/41 46 33-0
Fax 0 40/44 08 77
www.gew-hamburg.de
info@gew-hamburg.de

GEW Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt
Telefon 0 69/97 12 93-0
Fax 0 69/97 12 93-93
www.gew-hessen.de
info@gew-hessen.de

GEW Mecklenburg-Vorpommern
Lübecker Straße 265a
19059 Schwerin
Telefon 03 85/4 85 27-0
Fax 03 85/4 85 27-24
www.gew-mv.de
landesverband@mvp.gew.de

GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover
Telefon 05 11/3 38 04-0
Fax 05 11/3 38 04-46
www.gew-nds.de
E-Mail@gew-nds.de

GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11
45141 Essen
Telefon 02 01/2 94 03 01
Fax 02 01/2 94 03 51
www.gew-nrw.de
info@gew-nrw.de

GEW-Mitglieder erhalten Beratung und Rechtsschutz
durch ihren Landesverband.
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Die GEW im Internet:
www.gew.de

GEW Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8
55116 Mainz
Telefon 0 61 31/2 89 88-0
Fax 0 61 31/2 89 88-80
www.gew-rlp.de
gew@gew-rlp.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84
66121 Saarbrücken
Telefon 06 81/6 68 30-0
Fax 06 81/6 68 30-17
www.gew-saarland.de
info@gew-saarland.de

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58
04229 Leipzig
Telefon 03 41/49 47-4 04
Fax 03 41/49 47-4 06
www.gew-sachsen.de
gew-sachsen@t-online.de

GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 6
39114 Magdeburg
Telefon 03 91/73 554-0
Fax 03 91/7 31 34 05
www.gew-lsa.de
info@gew-lsa.de

GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22–24
24103 Kiel
Telefon 04 31/5195-1550
Fax 04 31/5195-1555
www.gew-sh.de
info@gew-sh.de

GEWThüringen
Heinrich-Mann-Straße 22
99096 Erfurt
Telefon 03 61/5 90 95-0
Fax 03 61/5 90 95-60
www.gew-thueringen.de
info@gew-thueringen.de

GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt
Telefon 0 69/7 89 73-0
Fax 0 69/7 89 73-201
www.gew.de
info@gew.de

GEW-Hauptvorstand
Parlamentarisches
Verbindungsbüro Berlin
Wallstraße 65
10179 Berlin
Telefon 0 30/23 50 14-0
Fax 0 30/23 50 14-10
parlamentsbuero@gew.de
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Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen
Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
geschützt. Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband oder an den:

GEW-Hauptvorstand
Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt am Main

Vorname/Name

Straße/Nr.

Land/PLZ/Ort

Geburtsdatum Nationalität Telefon

E-Mail

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei von bis (Monat/Jahr)

Berufsbezeichnung/-ziel beschäftigt seit Fachgruppe

Name/Ort der Bank

Kontonummer BLZ

Tarif-/Besoldungsgebiet

Tarif-/Besoldungsgruppe Stufe seit

Bruttoeinkommen € monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb/Dienststelle Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle PLZ/Ort

Ort, Datum Unterschrift

Beschäftigungsverhältnis

o angestellt o Honorarkraft

o beamtet o teilzeitbeschäftigt mit Std./Woche

o in Rente/pensioniert o im Studium

o teilzeitbeschäftigt mit Prozent o in Elternzeit

o Altersteilzeit o Referendariat/Berufspraktikum

o arbeitslos o befristet bis

o beurlaubt ohne Bezüge o Sonstiges

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen
daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich die GEW
zugleich widerruflich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen.

GEW stärken – ich bin dabei
Antrag auf Mitgliedschaft (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Vielen Dank!
Ihre GEW

Ihr Mitgliedsbeitrag: Beamtinnen und Beamte zahlen 0,75 Prozent der 6. Stufe • Ange-
stellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der vergütet wird • Der
Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1
desTVöD • Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages • Studierende zahlen
einen Festbetrag von 2,50 € • Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen
einen Festbetrag von 4 € • Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhe-
standsbezüge •Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.
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Gewerkschaften werden stark,
wenn sie viele Mitglieder haben,
die mit ihnen etwas durchsetzen.
Deshalb: Jetzt Mitglied werden.
Es lohnt sich!

Mehr Infos unter:
www.gew.de


